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Postulat
über die Erhöhung des Gesamtnotendurchschnitts
für die Steignorm an den Primar- und Sekundar-
schulen

eröffnet am 10. September 2012

Auf das kommende Schuljahr 2012/13 gelten neue Grundsätze für den Übertritt in
die nächsthöhere Klasse. Die vom Bildungs- und Kulturdepartement vorgeschlagenen
Änderungen in der Verordnung SRL Nr. 405 wurden vom Regierungsrat am 7. Juni
2011 beschlossen. In der Verordnung SRL Nr. 405 soll der § 13 und der § 16 Absatz 4
geändert werden.

§ 13 Die Steignorm ist in der 3. bis 6. Klasse der Primarstufe erfüllt, wenn die oder
der Lernende im 2. Semester in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Mensch
und Umwelt einen Gesamtnotendurchschnitt von mindestens 4,0 erzielt hat.

§ 16 Getrennte Sekundarstufe I
4 Lernende, die am Ende des 2. Semesters nicht einen Gesamtnotendurchschnitt

von 4,0 erreichen, können in die nächsttiefere Stammklasse versetzt werden, ausser
eine Repetition erscheint erfolgversprechend und wird für die Entwicklung als för-
derlich erachtet.

Begründung:
Die neue Regelung mit der Herabsetzung der Steignorm von einem Gesamtnoten-
durchschnitt von 3,5 ist realitätsfremd. Die Bildungsqualität an den Luzerner Volks-
schulen sinkt mit dieser Neuregelung. Die Anschluss- und Berufsschulen sowie
Lehrbetriebe orientieren sich an der Steigungsnote 4,0. Die Vergleichbarkeit inner-
halb der Zentralschweizer Kantone ist nicht mehr möglich. Kein Kanton kennt die
neue Regelung. Sie halten sich nach wie vor an die Gesamtdurchschnittsnote von 4,0.



An den Berufsschulen entscheidet nach wie vor die Gesamtdurchschnittsnote von
4,0 über Berufslehre bestanden oder nicht bestanden.
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